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112. 
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2.1. 

2.2. 

2.l. 

2.4. 

3. 

ll 

l.2. 

lJ 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.l 

Rechtsgrundlagen 
Das aaugmtzbuch (Bau8Gl, das Mallnahmengesetz zum BauGB 
lßaujß-MaOnahmenGJ unter Berücksichtigung des lnvestitionserleich
teru19s- und Wohnbaulandgesetz, die Baunutzungsverordnung tBauNVOI 
die flanzeichenverordnung lPlanzVQ) und die Lande sbauordnung in der 
bei ce.r maDgeblirhen öffentlichen Auslegung dieses Planes geltenden 
Fassmg. 

Zeichenerklärung 
gen. Planzeiche nverordnung IPlanZVOI 

Art der baulichen Nutzung 
1§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -, 
§§ 1 bis 11 der Baunutzungswerordnung - BauNVO -) 

All jeme ine Wohngebiete 
1§ 4 BauNVOI 

Mis(hgebiete 
1§ 6 BauNVOl 

Ge~erbegebiete 
1§ 8 BauNVOI 

Son,tige Sondergebiete 
1§ II BauNVOI 

Einz,lhandel 

zulässii sind 
- Lebensmittelmarkt mit einer 

max. VerkaufsHächen-Größe von 
- Drogerie mit max. VK von 

• 
Man der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. t BauGB, § 116 BauNVOI 

Geschoßfl äc henz ahl 

GFZ mit Dezimalzahl, als Höt:hslmaO 

Grund flä ehe nz ahl 

GRZ 111it Dezimalzahl, 
als ~öchstman 

Za~ der Vollgeschosse 

riimiirhe Ziffer, 
als Höchstmaß 

Höhe baulicher Anlagen 
in *"' m über einem Bezugspunkt 
als Höchstmaß 

Traufhöhe TH 

First~öhe FH 

• 

z.B. 

z.B. 

z.B. 

WA 

MI 

GE 

so 
IEHI 

EH 

100 m' 
200 m' 

GFZ 

GFZ 
0.1 

GRZ 

GRZ 

III 

III 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BiluGB, §§ 22 und B BauNVOl 

Offene Bauwe ise 0 

Abrichende Bauwe ise a 
Im ,Bereich der abweichenden Bauweise sind Gebäude 
mi{.mehr als 50 m Gebäudelänge zulässig. 

Baugrenze 

V ~rkehrsf lächen 
(§ Ubs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGBJ 

' St raßenv erk ehrsfl äc hen 

Ve1k ehrsflächen beson-
de ier Zweckbest immwng 

"!·· 

Offe1tliche Parkplätze 

~ 

Ver~hrsberuhi;ter Bereich 

' 

1 

Cl 

Ein· bzw . Ausfa hrten und Anschluß anderer 
Flä(hen an die Verk ,ehrs f lächen 
!§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGBJ 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt ...... 

j 

5. 

6. 

7. 

71 

8. 

8.1. 

8.2. 

8.2.1. 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.l. 

Flächen für Versorgungsanlagen, für 
die Abfallentsorgung und Abwasser
beseitiguna sowie für Ablagerungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, f?: und Abs. 6 BauGB! 

flachensignatur 

Elektrizität 

WASSER 

Hauptversorgungs- und 
Hauptabwasserleitungen 

0 
6 

(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4., § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs.6 BauGB! 
' 

oberirdisch 

unterird isch 

Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGBI 

- 0 - 0 -• 

Offenl liche Grünfläche 

= 
Parkantage 

Spie!plat z 

Beg! eitgriin, Griinverbindung 

• D 

r;;;-;i 
~ 

Planungen, Nutzungsregelungen, Man
nahmen und Flächen für Mannahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Ent
wicklung von Natur und Landschaft 
!§ 9 ,Abs. 1 Nr. 20. 25 und Abs. 6 BauGBJ 

Umgrenzung von Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entw icklung von 
Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGBl 

i , 
,1 

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von l 
Bäumen, Sträuchern und sons tigen Bepf lan'
zungen sowie von Gewässern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2S und Abs. 6 BauGB) 

Anpflanzen: 

Bäume 8 

1 

Umgrenzung von Flächen 
mit Bindungen für Bepflan
zungen und für die Erhal
tung von Bäumen, Sträu
chern und sonstigen Beplan
zungen sow ie von Gewässern 
!§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und 
Abs. 6 BauGBl 

~· .... ] 
t Lt t t 

Sonstige Planzeichen 

Anderungsbereich 
des Bebauungsplanes 

Abgrenzung unterschied
licher Nutzung, z.B. von 
Baugebieten, oder Ab
grenzung des Maßes der 
Nutzung innerhalb eines 
Baugebiete s 
!z.B. § 1 Abs. 4 § 1& Abs. 5 BauNVOl 

Zulässige Dachneigung zB. ll"-30" 

Textliche Festsetzungen 
l 

Rechtsgrundlagen 
Nach der Neufassung des Baugesetzbuches (BauGBl vom 27.08.1997 (BGBI.I S. 2141]. geändert durch Art 4 des Geset zes vom 15.12.1997 (BGBU S. 
2902), in Verbindung mit der Baunutzungsverordrung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23011990 (BGBII S. 132). zuletzt geändert durch 1 
~rtikel 3 des lnvestit ionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBI.I S. 446) und der Planzeichenverordnung !PlanzV90J ~ 
','!Im 08.121990 lBGBI.I S. 581. Bundesnalurschutzgesetz (BnatSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 1203.1987 (BGBI.I S. 8891. zuletzt geändert 
d.Jrch Art. 6 des Bau- und Raumordnungsgesetzes !BauROG) vom 18.08.1997 IBGBI.I S.2110). § 81 Abs. 1 und 2 der Hess. Bauordnung (HBO) i.d.F. 
','!Im 20.121993 IGVBI.I Nr. 32, S. 655). geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 19.121994 (GVBI.I S. 115. 7931. in Verbindung mit § 5 der Hess .• 
G:!meindeordnung (HGOI in der Fassung vom 01.04.1993 (GVBl.11993, S. 534). 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 1§ 9 BauGB und der BauNVOI 

1 
1l 

Art und Maß der baulichen Nutzung 1§ 9 111 Nr. 1 BauGB sowie der §§ 1 und 6 BauNVOI 
Die Art des Baugebietes ist gern. § 4 BauNVO als allgemeines Wohngebiet !WAi. gern. § 6 BauNVO 
als Mischgebiet !MIi . gern. § 8 8auNVO als Gewerbegebiet und gern. § 11 BauNVO als sonstiges 
Sondergebiet IEinzelhandell festgesetzt. 

1.2. Im Gewerbegebiet sind alle Nutzungen nach § 8 BauNVO. bei folgenden Einschränkungen gern. § 1 191 , 
BauNVD. zulässig: 

13 

14. 

1.5. 

B. 

1. 
1.1 

Die Errichtung von Einzelhandelsbetrieben mit Verkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der 
im Gebiet produzierenden oder weiterverarbeitenden Betriebe zulässig. wenn die Verkaufsfläche 
einen untergeordneten Teil der durch die Betriebsgebäude überbauten Fläche einnimmt. 
Gern. § 19 141 BauNVO wird bestimmt. daß die zulässige Grundflächenzahl IGRZI durch die 
Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten. Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO 
und bauliche Anlagen unterhalb der GelandeoDerf[äche. durch die das Baugrundstücke lediglich 
unterbaut wird. bis zu 50% überschritten werden darf - jedoch bis max. GRZ 0.8. Eine weitere 
Überschreitung ist unzulässig. 
Uberbaubare Grundstücksfläche gern. § 23 151 BauNVO 
Stellplätze und Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Auf den Parzellen 285. 288 Flur 23 ist die Aufstellung von Verkaufswagen und Kiosken auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
Höhenlage gern. § 9 121 BauGB 
Die zulässi e Firsthöhe (äußere Dachhautl im GE-Gebiet der baulichen Anlagen ist von der Oberkante 
Erdgeschoß-Rohboden zu messen. 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 1§ 81 HBO iVm. mit § 9 Abs. 4 BauGB) 

Gestaltungsfestsetzungen 
Fassadengestal tung 
Bauliche Anlagen sind in Werkstoff. Farb- und Fassadengestaltung durch Gliederung und Proportion 
einzelner Gebäudeteile so auszuführen. daß sie nicht verunstaltend wirken oder das Orts- und Land
schaftsbild in Nah- und Fernwirkung beeinträchtigen. 

1.2 Dachform und Dachneigung 
Im GE-Gebiet sind Sattel- Walm- Tonnen- und Pultdächer mit Dachneigungen von 0-25' zulässig. Im 
WA- und MI- Gebiet sind für Hauptgebäude nur Sattel-. Walm- und Pultdächer von 28' bis max. 
45° Dachneigung zulässig Flach- oder flachgeneigle Dächer sind nur dann zulässig. wenn eine 
mindestens extensive Dachbegrünung erfolgt. Auf- und Ausbauten aus Glas ad. gl w. sowie Anlagen 
zur Sonnenenergienutzung können die festgesetzte max. Dachneigung über oder unterschreiten. Gras
dächer und Solaranlagen sind grundsätzlich zulässig. 

l3 Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind auf Dachflächen und auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. An 
Fassaden sind Werbeanlagen und Leuchtreklamen nur bis 1.oo m unter Außenwandoberkannte zulässig 
Es dürfen nur Dauerleuchten mit geringer Abstrahlung von ultraviolettem Licht sowie geringer Ober
flächentemperatur verwendet werden. Die Gesamtgröße der Werbeanlagen darf 5% der Fassaden
fläche. vor der sie geplant sind. nicht überschreiten. Je Baugrundstück sind max. 3 Werbefahnen an 
einem Standort konzentriert bzw. 1 Fahne je 1000 m' Grundstücksfläche zulässig Es ist nur 1 Pylon 
pro Grundstück zulässig , ,. 

1.4 Abfall- und Wertstoffbehälter 
Die Aufstellplätze für bewegliche Abfall- und Wertstoffbehälter sind in Gebäude zu integrieren oder 
gegen eine allgemeine Zugänglichkeit abzuschirmen. 

15 Einfriedigungen 
Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind Einfriedigungen aus Maschendraht oder Holz mit Kletter
pflanzen und Rankern zu begrünen oder als natürliche. standorttypische Hecken auszubilden. Der 
Bodenabstand der Zäune muß mind. 15 cm betragen. 

2. Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser 
Zur Schonung der Trinkwasserreserven~ das anfallende Dachflächenwasser in Zisternen aufzufangen l 
und als Brauchwasser zu nutzen. Das Zisternenvolumen ist mit min. 25 Ilm' proJizierte Dachfläche zu ' 
berechnen. wobei das Zisternenvolumen innerhalb des G.E- Gebietes auf max. 10 m' begrenzt werden 
kann. Wenn die Bodenverhältnisse es zulassen. ist der Uberlauf der Zisterne auf dem jeweiligen 
Grundstück zu versickern oder andernfalls an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. 

C. Hinweise 

l Ver- und Entsorgungsleitungen 
Bei der Trassenplanung für Ver- und Entsorgungsleitungen nach DIN 1998 sowie hinsichtlich der Baum
pflanzungen ist nach dem Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungs
leitungen zu verfahren . 

2. Entwässerungsleitungen 

l. 

Bei der Herstellung der Einrichtungen zur Niederschlagsentwässerung sind die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik. insbesondere das Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur de
zentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswasser" der Abwasser
technischen Vereinigung IATVI. sowie die DIN 1986 "Entwässerungsanlagen für Gebäude und 
Grundstücke" zu beachten. 

Straßen- und Verkehrswesen 
Die Sichtflächen im Knotenpunktsbereich sind von Jeglicher Bebauung. Be
wuchs. Grundstückseinfriedungen udgl. über 0.80 m. gemessen von Fahrbahn
oberkante. freizuhalten. Gegebenenfalls sind sie durch Erdabtrag. bzw. Be
seitigung von derzeitig sichtbehindernden Einrichtungen. erstmals herzustellen. 
Auf ein Pflanzgebot wird im Sichtflächenbereich verzichtet. 

4. Bodendenkmäler gern. § 20 HDSchG 
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden. so ist dies dem Landesamt 
für Denkmalpflege. Archäologische Denkmalpflege. oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

l 

Ubersichtskarte 
(ohne Maßstab) 

Zeichenerklärung der katasteramtlichen Darstellung 

Grundstücksgrenze Fl. 5 Bezeichnung der Flurnummer 

- ···-···- Flurgrenze 

vorhandene Bebauung 

)0 , 
401_ 

Nachweis des Liegenschaftskatasters 
Gemeinde: Gemarkung: 

Flurstücksnummer 

Vermessungspunkt 

Flur: Maßstab: _ 
Es wird hiermit besche inigt, daß die Grenzen und Bezeichnungen der Flur
stücke mit dem Nachwe is des liegenschaftskalaslers nach dem Stand 
vom oe.06.2000 überei · · Besche inigung bez ieht sich nur 
auf den Gellungsber · splanes. 
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Anderungsbeschluß 
Der Anderungsbeschluß wurde durch die 
Gemeindevertretung am 3101.2002 gefaßt. 

Offenlegung 
Der Entwurf wurde nach § l 121 BauGB ~ f 

r ~,)?r'(ß ~: 
t:J 'b:;5· L 

in der Zeil vom 2810 2002 bis einschlienl1ch 2.9J1.2002~ ed}:I h 
Die Bekanntmachung erfolgte am 19 10 2002 (.;/ ,,,;( .. , 11 -, 
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